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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

16.12.2003 

Geschäftszahl 

5Ob273/03p 

Norm 

ABGB §1295 IId2; 

Rechtssatz 

Der Betreiber einer Squash-Anlage hat allen Anzeichen einer drohenden Gefahr mit besonderer Sorgfalt 
nachzugehen und ist im Schadensfall nicht schon deshalb von seiner Haftung frei, weil die unmittelbare 
Schadensursache mit freiem Auge nicht sichtbar war. Waren im Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich schon 
deutliche Abnützungserscheinungen der Squash-Anlage erkennbar und musste nach einer Betriebsdauer der 
Anlage von ca 9 Jahren bereits mit Materialermüdungserscheinungen gerechnet werden, dann hätte dies eine 
Untersuchung erfordert, die über eine bloße (wenn auch regelmäßige) Sichtprüfung hinausging. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   2003/12/16 5  Ob  273/03p 

Rechtssatznummer 

RS0118603 


